
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 017/2006 
 
Datum: 08.02.2006 Unterschrift 
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Schimmele, Ludwig  
Aktenzeichen: 622.11  
Vorgang: GR-Sitzung am 06.04.2004   Vorlage-Nr. 57/2004  
 
 

Beratungsgegenstand 
 
Bebauungsplanverfahren "Christofstraße-West" 
- Verlängerung der Veränderungssperre 
 
    

Gemeinderat 21.02.2006 öffentlich beschließend 
 
 
Anlagen: 
Satzungsentwurf 
 
 

   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der beigefügten Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet  
 “Christofstraße-West“ wird zugestimmt. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, alles weitere zu veranlassen. 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Zur weiteren Sicherung der Planung für den Bereich des Bebauungsplans  
“Christofstraße-West“ ist es erforderlich, die Geltungsdauer der vorhandenen Satzung über 
die Veränderungssperre für den Bereich des genannten Bebauungsplans vom 17.04.2004 
auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr zu verlängern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Reichenbach an der Fils 
Landkreis Esslingen 
 
 
 
 
 
 

Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet 

“Christofstraße-West“ 
 
 
Auf Grund von § 14 Baugesetzbuch in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141,  
ber. BGBl. 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.05.2004  
(BGBl. I S. 718) in Verbindung mit § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an 
der Fils am                               die Verlängerung der am 17.04.2004 in Kraft getretenen 
Satzung über die Veränderungssperre für das Gebiet “Christofstraße-West“ als Satzung 
beschlossen: 
 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Die am 17.04.2004 in Kraft getretene Satzung über die Veränderungssperre für das Gebiet 
“Christofstraße-West“ wird auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr 
verlängert. 
 
 
 
 

§ 2 
Inkratfttreten 

 
Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre tritt gemäß § 16 Abs. 2 BauGB 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Reichenbach an der Fils,  
 
 
 
 
 
 
Richter 
Bürgermeister 
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